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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Elektromotorbooten, Teilen und Zubehör der KAEBON GmbH München 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AGB“) sind integrierter Bestandteil sämtlicher Rechtsgeschäfte 

zwischen Kunden und der Kaebon GmbH (im Folgenden kurz: „Kaebon“), die den Verkauf und die Lieferung von Waren oder 

die Erbringung von sonstigen Leistungen durch Kaebon zum Gegenstand. 

1.2. Diese AGB gelten mit dem Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden, spätestens jedoch mit Entgegennahme der 

Lieferung oder der Leistung durch den Kunden für alle gegenwärtigen und zukünftigen Kundenverträge als vereinbart, 

und zwar auch dann, wenn bei zukünftigen Kundenverträgen weder bei der Auftragsbestätigung noch bei der 

Anfragenbeantwortung oder bei der Lieferung oder Leistung ausdrücklich auf diese AGB hingewiesen wird.  

1.3. Einer Unterfertigung der AGB durch den Kunden bedarf es nicht.  

1.4. Bei den Vertragsbedingungen betreffend Kundenverträgen gilt zwischen Auftragsbestätigungen von Kaebon/Angeboten 

von Kaebon, allgemeinen Verträgen zwischen Kaebon und dem Kunden, und AGB (einschließlich allgemeiner 

Einkaufsbedingungen und dergleichen) folgende Reihenfolge:  

1. Auftragsbestätigung von Kaebon/ Angebot von Kaebon  

2. allgemeine Verträge zwischen Kaebon und dem Kunden (etwa Kooperations- und Rahmenverträge  

3. AGB (einschließlich allgemeiner Einkaufsbedingungen und dergleichen)  

Widersprechen einander Vertragsbedingungen in den oben aufgeführten Dokumenten, so geht jeweils die 

Vertragsbestimmung des prioritären Dokuments vor (so gehen beispielsweise Bestimmungen von Auftragsbestätigungen 

und Angeboten von Kaebon den Bestimmungen von allgemeinen Verträgen zwischen Kaebon und dem Kunden vor). 

Ergänzende, d.h. einander nicht widersprechende Bestimmungen von Dokumenten niedrigerer Priorität sind auf 

Dokumente höherer Priorität anwendbar, wobei auch bei der Anwendung dieser ergänzenden Bestimmungen jeweils die 

Vertragsbestimmung des prioritären Dokuments vorgeht (so sind beispielsweise bei Auftragsbestätigungen prioritär 

ergänzende Bestimmungen von Kundenverträgen vor ergänzenden Bestimmungen von AGB anzuwenden.) 

1.5. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft mit Kaebon zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 

die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts mit Kaebon in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handelt. 

2. Vertragsabschluss 

2.1. Angebote von Kaebon sind stets freibleibend und unverbindlich, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine oder 

sonstige Spezifikationen mitgeteilt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob ein derartiges Angebot aufgrund einer Anfrage 

des Kunden oder ohne eine solche gestellt wird. Eine Bindung durch Kaebon tritt erst mit Versendung der schriftlichen 

Auftragsbestätigung ein. 

2.2. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei Booten, die beim Verkäufer vorhanden sind, bis 10 Tage 

gebunden.  

2.3. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn Kaebon die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes 

innerhalb der jeweils genannten Fristen in Textform bestätigt oder die Lieferung ausführt. Kaebon ist jedoch verpflichtet, 

den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 

2.4. Weicht die Auftragsbestätigung von Kaebon von der Bestellung des Kunden ab, so gilt diese Abweichung als vom Kunden 

anerkannt, wenn der Kunde ihr nicht innerhalb von 14 Tagen nach ihrem Empfang widerspricht. 

3. Zahlungsbedingungen 

3.1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder 

Übersendung der Rechnung zur Zahlung in bar fällig, soweit nicht zwischen den Parteien anderweitig vereinbart.  

3.2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers 

unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es 

auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 

3.3. Wird zwischen den Parteien eine Ratenzahlung vereinbart und bleibt der Käufer mit der Bezahlung einer Rate mehr als 2 

Wochen im Rückstand oder wird über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, wird die gesamte Restforderung 

– auch soweit diese durch einen Wechsel gesichert ist – sofort fällig. 

3.4. Bezahlt der Käufer nach Fälligkeit die gesamte Restforderung nicht unverzüglich, ist Kaebon berechtigt mit sofortiger 

Wirkung vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

 

4. Preiserhöhungen 

Preisänderungen sind nur zulässig, wenn die Lieferung mehr als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll und die 

unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Importeurs geändert worden ist, falls eine solche nicht besteht, der 

Hersteller- /Importeurabgabepreis. Dann gilt der um den Betrag dieser Änderung abgeänderte Kaufpreis. Macht der 

Verkäufer aufgrund einer solchen Änderung einen um 5 % oder mehr erhöhten Preis geltend, so kann der Käufer von 

diesem Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist binnen 2 Wochen ab Mitteilung der Preisänderung zu erklären. 
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5. Lieferung und Lieferverzug 

5.1. Die Lieferung von Ware(n) erfolgt auf dem Versandweg an die vom Käufer angegebene Lieferanschrift, sofern nichts 

anderes vereinbart ist. Für die Lieferung ist die in der Bestellabwicklung von Kaebon bestätigte Lieferanschrift 

maßgeblich.  

5.2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware(n) an Kaebon zurück, da eine Zustellung beim Käufer nicht möglich 

war, trägt der Käufer die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur 

Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der 

angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass Kaebon ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher 

angekündigt hatte.  

5.3. Bei Selbstabholung informiert KAEBON den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware(n) zur 

Abholung bereit steht/stehen. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware(n) nach Absprache mit KAEBON am 

vereinbarten Ort abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet. 

5.4. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. 

Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.  

5.5. Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen 

Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf zehn Tage bei Booten, die beim Verkäufer 

vorhanden sind. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz 

eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% des 

vereinbarten Kaufpreises. 

5.6. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss er 

dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch 

auf Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des 

vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend 

vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung 

eingetreten wäre.  

5.7. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.  

5.8. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit 

Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 4.2 

Satz 4 bis Ziffer 4.4 dieses Abschnitts. 

5.9. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne 

eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der 

vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 4.1 bis 4.5 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die 

Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem 

Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte 

bleiben davon unberührt. 

5.10. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit 

Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 4.2 

Satz 4, Ziffer 4.3 und 4.4 dieses Abschnitts. 

6. Abnahme 

6.1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 6 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige 

abzunehmen.  

6.2. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäufer 

Schadenersatz, so beträgt dieser 15% des Bruttokaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, 

wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein 

Schaden entstanden ist. 

7. Gefahrübergang bei Versendung 

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 

Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt und wird die Ware auf seinen Wunsch an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Käufer, spätestens mit 

Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den 

Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten 

trägt. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen 

im Eigentum des Verkäufers. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des 

Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem 

Kauf zustehenden Forderungen. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer nach seiner Wahl für Teile des 

Kaufgegenstandes zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt insoweit verpflichtet, als der Wert des Kaufgegenstandes 



Stand München, 22.10.2023 

Seite 3 von 3 

 

sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen um 20 % übersteigt und für die übrigen 

Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung anderweitig eine angemessene Sicherung besteht.  

8.2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer gemäß den gesetzlichen Vorschriften (§ 323 BGB) vom Kaufvertrag 

zurücktreten. Hat der Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung und nimmt er den 

Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen 

Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur 

unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachverständiger, den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt die 

erforderlichen Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne 

Nachweis 5% des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere 

Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind. 

8.3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten 

vertraglich eine Nutzung einräumen. 

9. Mängelhaftung (Gewährleistung) 

9.1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in zwei Jahren ab 

Ablieferung des Kaufgegenstandes. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund des 

Gesetzes zwingend haftet oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie. 

9.2. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 

Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt, gilt eine abweichende Verjährungsfrist von einem Jahr. 

9.3. Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und 

den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine 

gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche. 

10. Schadensersatz 

10.1. Die Haftung des Verkäufers für leicht fahrlässig verursachte Schäden ist auf den vertragstypischen und vorhersehbaren 

Schaden begrenzt.  

10.2. Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von 

ihnen leicht fahrlässig versachte Schäden ist ausgeschlossen.  

10.3. Haftungsbegrenzungen, Haftungsausschlüsse und Verkürzungen der Verjährung gelten nicht für Schäden, die auf einer 

grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines 

Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Weitergehende Ansprüche bleiben 

unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund Gesetzes zwingend haftet, insbesondere bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels oder nach dem Produkthaftungsgesetz, bzw. etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der 

Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer Garantie. 

11. Anwendbares Recht 

11.1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 

Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. 

11.2. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 

Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

12. Gerichtsstand 

12.1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, einschließlich Wechsel- und 

Scheckforderungen, ist ausschließlicher Gerichtsstand München.  

12.2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers 

gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 

13. Hinweise zum Datenschutz 

Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Angaben ist uns ein besonderes Anliegen. Wir werden Ihre Angaben daher 

sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeiten und nutzen. Wir erheben und 

verarbeiten die von Ihnen in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der Bestellung sowie 

zur Abwicklung des Verkaufs. Weitere Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Kaebon GmbH 

sowie zu Ihren Betroffenenrechten finden Sie online in unseren Richtlinien und Hinweisen zum 

Datenschutz.(www.kaebon.de/datenschutz) 

 

14. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)  

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

http://www.kaebon.de/datenschutz

